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Kapitel 1

Einleitung

§ 1 Klimaschutz und Energieeinsparung 
durch energetische Gebäudesanierung

Die energetische Sanierung des Gebäudebestands wird zu Recht als „der zentrale 
Schlüssel zur Modernisierung der Energieversorgung und zum Erreichen der Kli
maschutzziele“1 bezeichnet.

Der Gebäudesektor umfasst die Emissionen der Verbrennungsprozesse und der 
damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten der Bereiche Gewerbe, Handel, 
Dienstleistung, Haushalte und Militär.2 Im Jahr 2021 war er für knapp 37 Prozent 
des deutschen Endenergieverbrauchs verantwortlich.3 31,8 Prozent entfallen auf 
Raumwärme in Gebäuden und 4,9 Prozent auf Warmwasser.4 Der Endenergiever
brauch privater Haushalte lag im Jahr 2021 bei 27,8 Prozent.5

Der Gebäudesektor war 2022 für 111,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente 
verantwortlich, das heißt 15 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland.6

1 BT-Drs. 17/3049, S. 13, Unterrichtung der Bundesregierung über das Energiekonzept für 
eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung und das 10-Punkte- 
Sofortprogramm – Monitoring und Zwischenbericht der Bundesregierung.

2 Anlage 1 des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) vom 12. 12.2019, BGBl. 2019 I, 
S. 2513; UBA, Berechnung der Treibhausgasemissionsdaten für das Jahr 2022 gemäß Bun
desklimaschutzgesetz, Begleitender Bericht, Kurzfassung vom 15. 03. 2023, S. 20, abrufbar 
unter https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/361/dokumente/vjs_2022_-_ 
begleitbericht_final_kurzfassung.pdf.

3 UBA, Indikator: Energieverbrauch für Gebäude, 08. 02. 2023, abrufbar unter https://www. 
umweltbundesamt.de/daten/umweltindikatoren/indikator-energieverbrauch-fuer-gebaeude#die- 
wichtigsten-fakten.

4 UBA, Indikator: Energieverbrauch für Gebäude, 08. 02. 2023.
5 UBA, Energieverbrauch nach Energieträger und Sektoren, 17. 03. 2023, abrufbar unter 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-nach-energietraegern-sekto 
ren#entwicklung-des-endenergieverbrauchs-nach-sektoren-und-energietragern; näher dazu 
UBA, Energieverbrauch privater Haushalte, 03. 03. 2023, abrufbar unter https://www.umwelt 
bundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushal 
te#endenergieverbrauch-der-privaten-haushalte.

6 UBA, Berechnung der Treibhausgasemissionsdaten für das Jahr 2022 gemäß Bundeskli-
maschutzgesetz, Begleitender Bericht, Kurzfassung vom 15. 03. 2023, S. 21; dass., Emissi-
onsübersichten nach Sektoren des Bundesklimaschutzgesetzes 1990 –2022, Stand 15. 03.

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/361/dokumente/vjs_2022_-_begleitbericht_final_kurzfassung.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/361/dokumente/vjs_2022_-_begleitbericht_final_kurzfassung.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/daten/umweltindikatoren/indikator-energieverbrauch-fuer-gebaeude#die-wichtigsten-fakten
https://www.umweltbundesamt.de/daten/umweltindikatoren/indikator-energieverbrauch-fuer-gebaeude#die-wichtigsten-fakten
https://www.umweltbundesamt.de/daten/umweltindikatoren/indikator-energieverbrauch-fuer-gebaeude#die-wichtigsten-fakten
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-nach-energietraegern-sektoren#entwicklung-des-endenergieverbrauchs-nach-sektoren-und-energietragern;
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-nach-energietraegern-sektoren#entwicklung-des-endenergieverbrauchs-nach-sektoren-und-energietragern;
https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushalte#endenergieverbrauch-der-privaten-haushalte
https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushalte#endenergieverbrauch-der-privaten-haushalte
https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushalte#endenergieverbrauch-der-privaten-haushalte


10,8 Prozent davon verursachten Haushalte.7 Trotz rückgängiger Emissionen ver
fehlte der Gebäudesektor 2022 erneut die erlaubte Jahresemissionsmenge und zwar 
um circa 4 Prozent.8 Im Vergleich zum Jahr 1990 sind die Treibhausgasemissionen 
im Gebäudebereich im Jahr 2022 um knapp 47 Prozent und in Haushalten um etwa 
39 Prozent zurückgegangen.9

Für das Jahr 2030 sieht die Bundesregierung als Zwischenziel eine Minderung 
auf 70 –72 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente im Gebäudebereich vor.10 Dies 
wäre ein Rückgang von knapp 67 Prozent gegenüber dem Jahr 1990.11 Das zentrale 
Ziel im Gebäudesektor ist ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand bis 2050.12

Klimaneutral bedeutet demnach, dass die Gebäude einen sehr geringen Energiebe
darf aufweisen und der verbleibende Energiebedarf überwiegend mit erneuerbaren 
Energien versorgt wird.13 Die wesentlichen Eckpfeiler für einen nahezu klimaneu
tralen Gebäudebestand sind also die Energieeffizienz und die Integration erneuer
barer Energien.14 Dafür ist eine Senkung des Wärmebedarfs notwendig.15 Der Pri
märenergiebedarf soll bis zum Jahr 2050 um 80 Prozent gemindert werden.16

Das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands kann nur mit einem Instru
mentenmix erreicht werden, der sowohl Neubauten als auch Bestandsgebäude 
adressiert.17 Neubauten sind so zu errichten, dass sie möglichst wenig Energie ver

2023, Spalte THG-Anteile (ohne LULUCF), abrufbar unter https://www.umweltbundesamt.de/ 
daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland#nationale-und-europaische-klimaziele.

7 UBA, Emissionsübersichten nach Sektoren des Bundesklimaschutzgesetzes 1990–2022, 
Stand 15. 03. 2023, Spalte THG-Anteile (ohne LULUCF).

8 UBA, Berechnung der Treibhausgasemissionsdaten für das Jahr 2022 gemäß Bundeskli
maschutzgesetz, Begleitender Bericht, Kurzfassung vom 15. 03. 2023, S. 20.

9 UBA, Emissionsübersichten nach Sektoren des Bundesklimaschutzgesetzes 1990–2022, 
Stand 15. 03. 2023, Spalte THG-Trends (ohne LULUCF).

10 BT-Drs. 19/13900, S. 40, Unterrichtung der Bundesregierung über das Klimaschutz
programm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050; BMU, 
Klimaschutzplan 2050 – Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung, 
November 2016, S. 8, 45.

11 BT-Drs. 19/13900, S. 40; BMU, Klimaschutzplan 2050 – Klimaschutzpolitische 
Grundsätze und Ziele der Bundesregierung, November 2016, S. 8, 45.

12 BT-Drs. 17/3049, S. 13; BMWi, Energieeffizienzstrategie Gebäude – Wege zu einem 
nahezu klimaneutralen Gebäudebestand, November 2015; BMU, Klimaschutzplan 2050 – 
Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung, November 2016, S. 8, 
42–45.

13 BT-Drs. 17/3049, S. 13.
14 BMU, Klimaschutzplan 2050 – Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bun

desregierung, November 2016, S. 45.
15 BT-Drs. 17/3049, S. 13.
16 BT-Drs. 17/3049, S. 13; der Begriff der Primärenergie ist weiter als der der Endenergie, 

denn er berücksichtigt die Endenergie zuzüglich des vorgelagerten Aufwands, BT-Drs. 17/ 
10485, S. 19; s. ausführlicher zu dem Begriff Kap. 2 § 1 B.V.1.

17 BMU, Klimaschutzplan 2050 – Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bun-
desregierung, November 2016, S. 44– 47, auch zu den übrigen Maßnahmen und das aus Sicht 
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brauchen.18 Dazu gehört, dass sie nicht mehr auf die Nutzung fossiler Energieträger 
angewiesen sind und möglichst einfach und wirtschaftlich auf erneuerbare Energie 
umgestellt werden können.19 Erneuerbare Energie soll verstärkt zur Wärme-, Kälte- 
und Stromversorgung genutzt werden.20 Beim Neubau müssen die Mindestanfor
derungen des Gebäudeenergiegesetzes eingehalten werden.

Der überwiegende Teil der Gebäude in Deutschland weist jedoch ein älteres 
Baujahr auf: Etwa 25 Prozent der Wohnungen wurden vor 1948 gebaut und weitere 
etwa 40 Prozent der Wohnungen zwischen 1949 und 1978.21 Dies geschah vor der 
ersten Wärmeschutzverordnung, also ohne verpflichtende Energieeffizienzstan
dards.22 Von 1979 bis 1990 entstanden etwa 12 Prozent der Wohnungen und von 
1991 bis 2010 weitere ungefähr 16 Prozent.23 Die erste Energieeinsparverordnung 
trat 2002 in Kraft. Nur knapp 3 Prozent der Wohnungen wurden seit 2011 errich
tet.24 Drei Viertel des Altbaubestandes, d. h. errichtet vor 1979, ist oft gar nicht oder 
nur kaum energetisch saniert.25 Insgesamt sind knapp 36 Prozent der Wohngebäude 
in Deutschland unsaniert und nur 5,5 Prozent vollsaniert.26 Zu fokussieren ist daher 
der Bestand des Gebäudebereichs, der erhebliche Potenziale zur Energie- und CO2- 
Einsparung bietet.27

Durch energetische Sanierungsmaßnahmen, wie die Dämmung der Gebäude
hülle, die Erneuerung von Fenstern und den Austausch veralteter Heizungsanlagen, 
kann die Energieeffizienz gesteigert werden.28 Zu den Sanierungsmaßnahmen zäh
len außerdem die Integration elektrischer Wärmepumpen und erneuerbarer Ener

der Bundesregierung erforderliche integrale Konzept, Stichwort Sektorkoppelung, das hier 
nicht vorgestellt wird, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen.

18 BMWi, Die Energiewende gemeinsam zum Erfolg führen, September 2015, S. 12.
19 BMU, Klimaschutzplan 2050 – Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bun

desregierung, November 2016, S. 44.
20 BMU, Klimaschutzplan 2050 – Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bun

desregierung, November 2016, S. 46 –48.
21 Statistisches Bundesamt, Wohnungen nach Baujahr und Bundesländern 2018, Stand 

26. 05. 2020, abrufbar unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Woh 
nen/Tabellen/wohneinheiten-nach-baujahr.html; ebenfalls mit Zahlen zum Baujahr der Woh
nungen, allerdings aus dem Jahr 2014, BMWi, Langfristige Renovierungsstrategie der Bun
desregierung, August 2020, S. 23–24.

22 BMWi, Langfristige Renovierungsstrategie der Bundesregierung, August 2020, S. 23.
23 Statistisches Bundesamt, Wohnungen nach Baujahr und Bundesländern 2018.
24 Statistisches Bundesamt, Wohnungen nach Baujahr und Bundesländern 2018.
25 BT-Drs. 17/3049, S. 13.
26 co2online, Anteil der Wohngebäude nach Sanierungsstand (alle Bundesländer, 2002 – 

2022) abrufbar unter https://www.wohngebaeude.info/daten/#/sanieren/bundesweit.
27 So schon BT-Drs. 17/3049, S. 12–13.
28 BMWi, Die Energiewende gemeinsam zum Erfolg führen, September 2015, S. 12–13.
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